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E ine letztgültige Gewissheit über die
Absturzursache gibt auch der vorläu-
fige Bericht der niederländischen

Flugsicherheitsbehörde nicht. Er stellt
auch nicht fest, wer für die Katastrophe
mit 298 Toten verantwortlich ist. Er
schließt allerdings viele mögliche Erklä-
rungen aus – und erhärtet damit allein je-
ne Theorie, die sich schon in den Tagen
nach dem Absturz als plausibelste und
wahrscheinlichste herauskristallisiert hat-
te: Dass die Boeing 777 der Malaysia Air-
lines von einer Boden-Luft-Rakete getrof-
fen wurde.

Das Ende des Flugs MH 17 kam abrupt,
ohne jegliche Vorwarnung, es war für die Pi-
loten nicht erkennbar. Die Schlüsselpassa-
ge des 34-seitigen Dokuments lautet: „Das
Muster der Schäden, die im Bereich des vor-
deren Rumpfes und der Cockpit-Baugrup-
pe des Flugzeugs festzustellen waren, sind
konsistent mit den Schäden, die zu erwar-
ten wären, wenn eine große Zahl hochener-
getischer Objekte das Flugzeug von außen
durchlöchert.“ Es gibt keine Hinweise auf
einen technischen Defekt, keinen Hinweis
auf einen Pilotenfehler oder auf eine ande-
re Notfallsituation, weder in den in Farn-
borough ausgewerteten Daten der Flug-
schreiber, noch in den letzten 30 Minuten
des Flugs, die der Stimmenrekorder im
Cockpit aufgezeichnet hat. Auch eine Bom-
be an Bord ist ausgeschlossen – ihre
Sprengwirkung wäre von innen nach au-
ßen gegangen und hätte ganz andere Schä-
den an den Wrackteilen hinterlassen.

Die von den niederländischen Experten
beschriebenen und dokumentierten zahl-
reichen kleinen Löcher an der Außenhaut
passen dagegen auffallend gut zu der Funk-
tionsweise des Gefechtskopfes des in den
Siebzigerjahren in der Sowjetunion entwi-
ckelten Luftabwehrsystems Buk-1M: Die
knapp sechs Meter langen Raketen tragen
eine Ladung aus etwa 70 Kilogramm hoch-
explosivem Sprengstoff, der von einem Me-
tallkörper umgeben ist. Ähnlich wie die an
eine Ananas erinnernde Struktur einer
Handgranate enthält er Sollbruchstellen.
Explodiert der Sprengstoff bei der Annähe-
rung an das Ziel, wird dieses Ziel in Se-
kundenbruchteilen von einer sich kugel-
förmig ausbreitenden Wolke aus Tausen-
den rhombenförmigen Metallfragmenten
durchsiebt. Die Folge ist meist ein Ausein-
anderbrechen der Maschine in der Luft.

Die niederländischen Ermittler machen
sich diese Theorie nicht explizit zu eigen –
allerdings lassen ihre Aussagen die vom
russischen Generalstab lancierte Verdäch-
tigung als unwahrscheinlich erscheinen,
dass die ukrainischen Streitkräfte die
Boeing 777 mit einem Kampfflugzeug des
Typs SU-25 abgeschossen habe. Zwar hat
Moskau diesen Vorwurf nie direkt erho-
ben, aber immerhin angedeutet (siehe Text
links). Die russische Regierung forderte
von Kiew eine Erklärung über eine SU-25,
die sich nach russischen Radardaten an-
geblich in der Nähe der abgestürzten ma-
laysischen Maschine aufgehalten haben
soll. Die SU-25, ausgelegt zur Bekämpfung
befestigter Stellungen am Boden und zur
Luftnahunterstützung, ist standardmäßig
mit zwei Waffen ausgerüstet, die einem
Flugzeug gefährlich werden könnten: mit

einer 30-Millimeter-Bordkanone und mit
Luft-Luft-Raketen des Typs Vympel.

Wie die Ermittler ausführen, sprechen
kleine Löcher im Boden des Cockpits dafür,
dass „kleine Objekte von einem Niveau ober-
halb des Cockpitbodens eingedrungen
sind“. Ein Beschuss mit einer Bordkanone
würde also voraussetzen, dass die SU-25 die
Boeing von schräg oben attackiert hätte.
Was unwahrscheinlich ist, denn die aller-
meisten Experten sind sich einig, dass der
Jet die Flughöhe der Boeing 777 nicht errei-
chen kann, die mit 10 058 Metern angege-
ben wird. Zudem würden die Geschosse an-
dere Schäden hinterlassen als die dokumen-
tierten. Auch wäre die Boeing bei einem Be-
schuss durch eine Bordkanone nicht sofort
auseinandergebrochen, wie es das abrupte
Ende der Aufzeichnungen nahelegt.

Die relativ kleinen Vympel-Raketen vom
Typ R-60 dagegen sind mit einem so-
genannten Continuous-Rod-Gefechtskopf
ausgerüstet. Bei der Explosion erzeugen die-
se Gefechtsköpfe einen sich schnell ausdeh-
nenden Ring aus Metallstäben, der ein Ziel-
objekt einer Klinge gleich durchschneidet,
es aber nicht durchsiebt. Ein älteres Modell,
die K-13, trug zwar noch einen kleinen Frag-
mentationssprengkopf, der bei einer Explo-
sion sein Ziel durchsieben kann. Doch die
K-13 ist mit einem Infrarot-Suchkopf ausge-
rüstet, der in der Regel das heißeste Teil,
nämlich das Triebwerk, anvisiert und des-
wegen nicht schräg über der Maschine
explodiert. Zudem hätte die SU-25 wegen
der geringen Reichweite der Rakete bis auf
3000 Meter an die schnellere Boeing heran-
fliegen müssen.

Die technischen Eigenschaften des
Buk-1M-Systems, im Nato-Jargon SA-11
Gadfly genannt, liefern auch hier die plausi-
belste Erklärung: Der Gefechtskopf wird
von einem Radarnäherungszünder gesteu-
ert. Wenn seine Messungen ergeben, dass
die Rakete unmittelbar vor dem Ziel ist, löst
er die Sprengladung aus – dies kann auch
seitlich oder leicht oberhalb des Ziels der
Fall sein. Die Schrapnelle der Waffe – hoch-
energetische, kleine Projektile – wirken
gleichmäßig in alle Richtungen. Ein Treffer
mit einer solchen Rakete würde auch erklä-
ren, warum der Stimmrekorder keinerlei
Anhaltspunkte für eine Notfallsituation auf-
weist: Die Rakete nähert sich ihrem Ziel mit
fast dreifacher Schallgeschwindigkeit – die
Piloten dürften sie nicht einmal wahrge-
nommen haben, bevor der Metallhagel sie
traf.

Bleibt die Frage, wer eine solche Rakete
abgefeuert hat. Russland hat von der Ukrai-
ne verlangt, Informationen über Positionen
seiner Luftabwehrsysteme an jenem ver-
hängnisvollen Tag zu liefern – die Regie-
rung in Kiew hält daran fest, dass die Separa-
tisten ein von Russland zur Verfügung ge-
stelltes System für den Abschuss genutzt ha-
ben. Vieles spricht für die zweite Version,
darunter die Tatsache, dass sich die Separa-
tisten selbst öffentlich brüsteten, ein Flug-
zeug abgeschossen zu haben, und dass sie
bereits in den Tagen zuvor mindestens eine
ukrainische Militärmaschine in einer Höhe
abgeschossen hatten, die mit schulterge-
stützten Raketen nicht zu erreichen ist. Der
Bericht enthält dazu keine Hinweise. Und es
ist kaum zu erwarten, dass der Abschluss-
bericht, der für Sommer 2015 angekündigt
ist, in diesem Punkt Klarheit schafft.

Zehn Tage waren vergangen nach der Kata-
strophe, da lud das russische Verteidi-
gungsministerium ein, um seine Version
der Ereignisse vorzustellen – und um Fra-
gen zu stellen. Auf wandgroßen Bildschir-
men präsentierte Andrej Kartapolow, der
stellvertretende Vorsitzende des General-
stabs, Lagekarten, Flugrouten und Satelli-
tenbilder. Aus den farbigen Linien, Pfeilen,
Punkten und Fotos, die für Laien kaum ver-
ständlich, vor allem aber nicht überprüf-
bar waren, setzte das russische Militär ein
eigenes Bild zusammen: Flug 17 der Malay-
sian Airlines, so die russische Version, ist
kurz vor dem Abschuss aus dem von der
Luftüberwachung vorgegebenen Korridor
ausgebrochen, hat seine Geschwindigkeit
gedrosselt und die Flughöhe gesenkt. Am
Boden sollen russische Satelliten Flugab-
wehrgeschütze ausgemacht haben, die
Moskau den ukrainischen Streitkräften
zuschreibt. Radarsysteme, die für die Steu-
erung dieser Flugabwehrgeschütze ge-
braucht werden, sollen am 17. Juli ver-
stärkt aktiv gewesen sein.

Außerdem hätte die russische Luftraum-
überwachung, kurz nachdem die Boeing
vom Radar verschwunden war, ein ande-
res Flugobjekt in der Nähe von deren vorhe-
riger Position geortet, das nicht identifi-
ziert werden konnte. Man gehe davon aus,
dass es sich um ein ukrainisches Kampf-
flugzeug vom Typ SU-25 gehandelt habe.

Die Schlüsse, die in Russland aus den
vorgestellten Daten gezogen werden, sind

unterschiedlich. Der Generalstab ließ da-
mals offen, zu welcher Version er neigt:
Hat der ukrainische Kampfjet die Boeing
abgeschossen? Oder waren es die Buk-Sys-
teme am Boden? Oder hat sich der Kampf-
jet hinter dem Zivilflugzeug versteckt und
damit die Flugabwehrrakete zum falschen
Ziel geleitet? Aber wieso sollte dann die
ukrainische Luftabwehr auf die eigenen
Flugzeuge schießen?

Eine eigene Version des Abschusses war
offenbar nicht das vorrangige Ziel der Prä-
sentation. Eher ging es darum, Zweifel an
dem Verlauf zu sähen, der bald nach dem
Ereignis im Westen als der wahrschein-

lichste angesehen wurde: Dass es die Sepa-
ratisten waren, die mit aus Russland gelie-
ferten (und möglicherweise sogar von dort
gelenkten) Buk-Raketen versehentlich das
Zivilflugzeug trafen. Einen Katalog mit 22
Fragen schickte Moskau an die Regierung
in Kiew – und legt es seitdem immer wie-
der als vielsagendes Indiz aus, dass Kiew
diese Fragen unbeantwortet ließ. Auch im
Westen, vor allem im Internet, wirkte das
wie Dünger für Verschwörungstheorien.

Doch während Außenminister Sergej
Lawrow sich immer wieder öffentlich dar-
über entrüstet zeigte, dass die Daten des
Flugschreibers noch nicht veröffentlicht

sind, dürfte er selbst sehr genau wissen,
dass die Richtlinien der Internationalen Zi-
villuftfahrtorganisation (ICAO) eine Veröf-
fentlichung von Einzelergebnissen vor der
Veröffentlichung eines offiziellen Berichts
nicht erlauben. Da weder russische Passa-
giere an Bord waren, noch eine russische
Fluggesellschaft betroffen war und die Ma-
schine nicht über russischem Staatsgebiet
abgeschossen wurde, nehmen – ebenfalls
gemäß den ICAO-Regeln – keine russi-
schen Experten an der Untersuchung teil.

Moskau unternahm seitdem mehrere
Vorstöße, um Einfluss auf die Ermittlun-
gen zu bekommen – schließlich zeigten
alle Finger auf Russland. Ende Juli bildete
das Verkehrsministerium eine Untersu-
chungskommission, von der man aller-
dings nichts mehr gehört hat. Nachdem die
von der UN-Resolution 2166 gestützte Waf-
fenruhe am Absturzort gebrochen worden
war, forderte Lawrow, die Untersuchungen
sollten von der ICAO und den Vereinten Na-
tionen gemeinsam koordiniert werden. Als
ständiges Mitglied im Sicherheitsrat hat
Russlands Stimme dort Gewicht. Anfang
des Monats startete der Duma-Vorsitzen-
de Sergej Naryschkin noch einmal einen
Versuch. „Wie das derzeit läuft, gefällt uns
nicht“, sagte er und forderte eine „transpa-
rente Untersuchung der Tragödie“ vor der
Parlamentarischen Versammlung des Eu-
roparats. Doch die Untersuchung von Flug-
katastrophen ist längst geregelt – sie ob-
liegt der ICAO. julian hans

Im Herbst steht eine Debatte über den
ärztlich assistierten Suizid im Bundes-
tag bevor. Es wird um grundlegende

Fragen über die Rolle der Ärzte gehen –
nicht nur bei der palliativen Begleitung,
sondern auch bei der Unterstützung beim
Suizid von schwer kranken Patienten. Für
Deutschland ist das, zumindest juristisch
gesehen, Neuland.

Der Palliativmediziner Gian Domenico
Borasio, die Medizinethiker Ralf Jox und
Urban Wiesing sowie der Medizinrechtler
Jochen Taupitz haben einen Gegenent-
wurf zu den restriktiven Ansätzen in Stel-
lung gebracht, die Bundesärztekammer
und Bundesgesundheitsminister vertre-
ten. Während für die ärztliche Standesver-
tretung in den Worten ihres Präsidenten
Frank Ulrich Montgomery Ärzte nicht zu
„Tötungsmedikamentenbeschaffern“ ge-
macht werden dürften, sieht der Vorschlag
aus Hermann Gröhes Ministerium ein Ver-
bot jeglicher „organisierter“ Sterbehilfe
vor. Der Entwurf der vier Wissenschaftler
dagegen möchte eine in Graubereichen
durchaus bestehende Praxis rechtlich
transparent machen.

Das ist aus zwei Gründen zu begrüßen.
Zum einen ist die Einstellung der Bevölke-
rung zum Thema recht eindeutig: Eine
Mehrheit befürwortet eine liberale Positi-
on zur Sterbehilfe sowie der Rolle von Ärz-
ten dabei. Das spricht für ein stabiles Ver-
trauensverhältnis zur Professionalität des
Ärztlichen, sonst wäre diese Erwartung

nicht so stabil. Zum anderen muss dafür ge-
sorgt werden, dass – zum Schutz der Ster-
benden wie auch zum Schutz der Medizi-
ner – verlässliche Regeln gelten, die Miss-
brauch weitgehend ausschließen können.

Ob der Gesetzentwurf in jedem Punkt
überzeugen kann, sei dahingestellt. Auch
er sieht sich schwierigen Fragen ausge-
setzt: Was bedeutet eine „begrenzte Le-
benserwartung“, welche Personengrup-
pen werden womöglich ausgespart, weil ei-
nes der Merkmale nicht passt? All das sind
schwer lösbare Fragen, aber die Schwierig-
keit dieser Fragen liegt in der Natur der Sa-
che. Einerseits sind Leiden, Unerträglich-
keit, Ausweglosigkeit keine wirklich objek-
tivierbaren Kategorien. Sie können letzt-
lich nur sehr individuell und im Gespräch
plausibel gemacht werden. Was man dem
Entwurf zugutehalten muss, ist, dass er
sich tatsächlich nicht-objektivierbarer Kri-
terien so weit wie möglich enthält.

Aber das verweist andererseits auf das
Problem rechtlicher Verfahren selbst.
Rechtsnormen müssen Eindeutigkeiten
beinhalten – und das Ambivalente von

Rechtsnormen besteht darin, dass sie ei-
nerseits eine gewisse Unschärfe brauchen,
um auf konkrete Fälle anwendbar zu sein,
andererseits aber manchmal zu eng sind,
und die Lebenswirklichkeit der Rechts-
wirklichkeit hinterherhinkt oder umge-
kehrt. An diesem Dilemma kommt die Dis-
kussion gerade in den Grenzfragen von Le-
ben und Tod nicht vorbei. Deshalb schei-
nen besonders restriktive Positionen, wie
sie die Bundesärztekammer oder der Bun-
desgesundheitsminister vertreten, beson-
ders klar und sicher zu sein – wenn da nur
nicht die Lebenswirklichkeit wäre.

Moralischer Pluralismus wird oft fälsch-
licherweise als das Gegenüber oder Gegen-
einander sich widersprechender ethischer
Überzeugungen verstanden, zwischen de-
nen es keine Brücke geben kann. Heute ist
moralischer Pluralismus unübersichtli-

cher geworden. Es scheint so, dass es für
unterschiedliche Positionen jeweils gute
Gründe gibt, die einander zwar ausschlie-
ßen, aber dennoch gleichzeitig gelten kön-
nen. Wir gewöhnen uns deshalb daran,
dass sich ethische Positionen immer weni-
ger mit Letztanspruch formulieren lassen.
Dafür aber müssen wir Formen finden, die
eben nicht zu einer völligen Beliebigkeit
moralischer Orientierungen führen.

Es braucht eine gewisse Übersetzungs-
kompetenz, unterschiedliche Lebenswirk-
lichkeiten und ethische Überzeugungen
gleichzeitig aushalten zu können. Sie be-
steht darin, der Pluralität der modernen
Gesellschaft Rechnung zu tragen, ohne dar-
auf zu verzichten, Schutzmechanismen
einzubauen. Das Verhältnis von Verfas-
sungsstaat und Bürger kann nicht mehr pa-
ternalistisch in dem Sinne sein, dass sich
in den Rechtsregeln sittliche Standards be-
stimmter Gruppen besonders exklusiv
durchsetzen. Es kann aber auch kein Ver-
hältnis der ethischen Indifferenz sein.

Wie sehr die Diskussion durch biswei-
len versteckte moralische Überzeugungen

geprägt ist, die sich der Übersetzbarkeit in
andere Milieus verweigern, hat der Autor
und Sozialrechtler Oliver Tolmein deutlich
gemacht. Er kritisiert den Gesetzentwurf
von Borasio und dessen Mitstreitern als
Versuch, die Beihilfe zum Suizid zu profes-
sionalisieren und damit ärztlicher Kontrol-
le zu unterwerfen. Tolmein geht es nicht
darum, eine Beteiligung der Ärzteschaft an
solcher Hilfe zu verbieten. Aber er meint,
dass eine verfahrensrechtliche Regulie-
rung der ärztlichen Unterstützung beim Su-
izid eine Normalisierung dessen zur Folge
hätte, was zuvor eben nur eine Ausnahme
war. Das ist nicht von der Hand zu weisen,
denn ein erwartbares Verfahren macht
das, was darin geregelt wird, legitimer. Es
wird damit gewissermaßen zur Option.

Aber was ist die Alternative? Tolmein
kommt selbst darauf zu sprechen, eher ver-
steckt, aber doch deutlich. Der Suizid, so
sagt er, den Schriftsteller Jean Améry zitie-
rend, sei ein Akt des Hand-an-sich-Le-
gens, das der Suizidant gewissermaßen in
Absage an die Gesellschaft in Einsamkeit
zu vollführen habe. Man muss hinzufügen:
in heroischer Einsamkeit. Ohne diese Hero-
isierung der Tat werde sie zu einer vertrag-
lich gesicherten Leistung und deshalb wert-
los. Doch nicht nur der Sterbende möge ein
Heros sein, sondern auch der Arzt. Der ha-
be, wenn er dem Moribunden beisteht,
dies dann auch selbst und einsam zu ver-
antworten und nicht mit einem Mandat
der Gesellschaft.

Das ist eine starke ethische Anforde-
rung. Sie bewegt sich im Bannkreis des Her-
renzimmers der bürgerlichen Gesell-
schaft, in der nur Helden letztlich die Ei-
gentlichkeit ihrer selbst finden. Diese Posi-
tion ist konservativer als die konservativen
Forderungen nach dem Verbot. Und sie ist
weiter von jeglicher Lebenswirklichkeit
entfernt als jeder Versuch, in einer postbür-
gerlichen und postheroischen Gesellschaft
Verfahrensregeln zu finden, die auch Nicht-
Helden berücksichtigen.

Der Entwurf der vier Wissenschaftler
ist deshalb so sehr zu begrüßen, weil er die-
ses Element des Heroischen aus der Dis-
kussion heraushalten will. Denn wenn
man weder einer völligen Liberalisierung
noch einem lebensfernen Verbot der Ster-
behilfe das Wort reden will, bietet sich de-
ren Professionalisierung in Form eines auf-
geklärten und kontrollierten ärztlichen Pa-
ternalismus eher an als der Appell ans He-
roische.
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Warum mit großer Sicherheit die Löcher im Cockpit der
Boeing 777 von einem russischen Gefechtskopf stammen

Die Rakete nähert sich
ihrem Ziel mit fast dreifacher
Schallgeschwindigkeit

Im Zweifel Zweifel säen
Wie Moskau immer wieder versucht, die Ermittlungen über die Absturzursache zu beeinflussen

Bitte keinen Heldentod
Bei der Sterbehilfe dürfen Patient und Arzt nicht allein gelassen werden.

Sie brauchen offene und doch verlässliche Regeln. Von Armin Nassehi
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Es gibt keine Hinweise auf einen technischen Defekt, auch eine Bombe an Bord ist ausgeschlossen: prorussischer Separatist an der Absturzstelle. FOTO: BULENT KILIC/AFP

Die Löcher im Boden des Cockpits
sprechen dafür, dass Objekte
von oben eingedrungen sind
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Die Unterstützung
beim Suizid muss professionell
sein – und nicht heroisch
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MH17 – der Absturz Von einem Raketentreffer ist nicht die Rede in dem Zwischenbericht des niederländischen Sicherheitsrats,
doch es ist wohl sicher, dass das Passagierflugzeug gewaltsam vom Himmel geholt wurde. Von wem, sagt der Report nicht. Aber auch in
dieser Frage gibt es kaum noch Zweifel, dass es die prorussischen Separatisten waren. Moskau hat bisher nur mit Ausflüchten reagiert
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